
Wie bekommt ihr das KisS?

Wenn ihr zeigen wollt, dass sich euer Verein oder Verband besonders für den Kinder- 
und Jugendschutz einsetzt, ist das Kinder- und Jugendschutz-Siegel genau das  
Richtige für euch. Das KisS bekommt ihr, wenn ihr drei Kriterien erfüllt: 

1. Ihr habt ein Präventions- und Interventionskonzept nach dem ihr arbeitet.

2. Die Jugendleiter*innen und/oder Übungsleiter*innen haben Schulungen zum Thema 
Kinderschutz besucht oder werden dies tun.

3. Ihr habt als Verband/Verein die Vereinbarung nach § 72a SGB VIII mit eurem Jugend-
amt abgeschlossen.  

Habt ihr Interesse oder möchtet ihr einfach mehr über das KisS wissen, meldet euch 
bei eurem Jugendamt (siehe Rückseite). 

► Hier bekommt ihr eine Mappe mit weiteren Informationen und Hilfestellungen. 

Das Kinder- und Jugendschutz-Siegel (kurz: KisS) 

ist eine kreisweite Aktion der Jugendämter Rösrath, Overath, Wermelskirchen,  
Leichlingen, Bergisch Gladbach und des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie des 
Kinderschutzbundes Rheinisch-Bergischer Kreis e.V. 

Ziel des KisS ist es, vorwiegend ehrenamtlich strukturierte Vereine und Verbände dabei zu unter-
stützen, sich im Bereich Kinder- und Jugendschutz zu engagieren und dies auch nach außen zu zeigen.  
Zudem soll es auch Eltern Orientierung bieten, in welchen Vereinen und Verbänden der Kinder-  
und Jugendschutz besondere Beachtung findet. 

Die Idee und das Konzept wurden in Kooperation mit Jugendverbänden und Vereinen entwickelt.  



Dieses könnt ihr dann öffentlichkeitswirksam nutzen und damit für euren  
Verein oder Verband werben. Solltet ihr Hilfe im Erstellen des Präventions- und  
Interventionskonzeptes benötigen, unterstützen euch euer Jugendamt und der  
Kinderschutzbund Rheinisch-Bergischer Kreis e.V. gern.

Das Verfahren ist einfach: 

Wenn ihr bereits ein Konzept habt, reicht ihr das Konzept, den Nachweis über eure 72a 
Vereinbarung und eine Bestätigung über eure Schulung zum Kinderschutz bei eurem 
Jugendamt ein, diese werden dann von sogenannten „insoweit erfahrenen Fachkräften“ 
geprüft und dann steht dem Erhalt des KisS nichts mehr entgegen. 

Für WERMElSKIRcHEN:

Für lEIcHlINGEN: Für RöSRaTH:

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport

Siegburgerstr. 6
51491 Overath

Svenja Bolz
Tel.:   02206 602-320
E-Mail: s.bolz@overath.de 

Kreisjugendamt

Refrather Weg 28
51469 Bergisch Gladbach

Lisa Strunk, Stephanie Lahme
Tel.:   02202 13-6788 o. -6781
Email:  kinderjugendfoerderung
  @rbk-online.de

Amt für Jugend, Bildung und Sport
Stadt Wermelskirchen

Telegrafenstraße 29 - 33
42929 Wermelskirchen

Katja Töbelman
Tel.:   02196 710-526
E-Mail:  k.toebelmann
  @wermelskirchen.de

Amt für Jugend und Schule 
Leichlingen

am Büscherhof 1
42799 leichlingen

Gudrun Bormacher 
Tel.:   02175 992-249
Email:  gudrun.bormacher
  @leichlingen.de

Jugendamt Rösrath

Hauptstraße 229
51503 Rösrath

Chris Michelle Döring
Tel.:   02205 802309
Email:  ChrisMichelle.Doering
  @roesrath.de

Für BERGIScH GlaDBacH: Für OVERaTH: 

Für BuRScHEID, KÜRTEN 
und ODENTHal: 

Stadtjugendamt Bergisch Gladbach 

an der Gohrsmühle 18 
51465 Bergisch Gladbach 

Martina Sussenburger 
Tel.:   02202 14-2592
E-Mail: martina.sussenburger
  @stadt-gl.de


